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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.
VL 608/2021

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: GB 2 / GB 4 Siegen, 26.10.2021
Bereich: Sport und Bäder
Bearbeitet von: Martin Wagner 2/5 , Ralf Bergholz 4/6

Beratungsfolge: X öffentlich nichtöffentlich

Sport- und Bäderausschuss 10.11.2021

Kurzbezeichnung:

Errichtung von Bewegungsparcours

Beschlussvorschlag:

1. Der Sport und Bäderausschuss der Universitätsstadt Siegen beschließt die konkrete 
Planung und Umsetzung zunächst eines Bewegungsparcours im Bereich ‚Siegarena‘
2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Antrag auf Fördermittel zu 
stellen

Sachverhalt / Begründung:

Gemäß Beschluss des Sport- und Bäderausschusses vom 28.04.2021 wurde die Verwaltung 
beauftragt, ein Planungskonzept zum Bau von weiteren Bewegungsparcours in der Stadt 
Siegen zu erstellen.
Für den Begriff "Bewegungsparcours" gibt es keine exakte Definition. Er wird in 
verschiedenen Kontexten genutzt. Ein Bewegungsparcours (auch Seniorenspielplatz, Mehr-
generationenplatz oder Bewegungspark, manchmal jeweils auch mit dem Namenszusatz für 
Senioren oder für alle Generationen) ist ein Freizeitangebot mit Elementen eines Trimm-
Dich-Pfades und moderner Fitnessgeräte. Die Anlagen werden oft in Form mehrerer aufein-
ander abgestimmter Installationen im öffentlichen Raum gestaltet. Dabei können die Geräte 
auf begrenzter Fläche eng beieinander stehen (Zirkel) oder auf einer begrenzten Strecke ver-
teilt sein (z.B. Laufstrecke). Beide Varianten wurden bei den nachfolgenden Betrachtungen 
berücksichtigt.
Die beteiligten Stellen (Stadtplanung, Grünflächen und Sport) haben verschiedene Standorte 
innerhalb der Stadt Siegen betrachtet und bewertet.



Vorlage Nr. VL 608/2021 Seite 2 / 5

. . .

 Mögliche Kriterien für einen Standort sind:

• Grundstück ist Eigentum der Stadt Siegen (zwingend)
• Nähe zu Schulen 
• Nähe zu Sportplätzen(Vorteil: Vereine könnten beteiligt werden) 
• An beliebten Lauf- und Wanderstrecken 
• Gute Erreichbarkeit 
• Gewisser Sichtschutz 
• Bei  innerstädtischen Standorten sollte auf eine gewisse Gestaltungsqualität wert  ge-

legt werden 
• Bei seniorengerechten Anlagen sollte für Sitzgelegenheiten und Schatten gesorgt 

werden 
• Davon abhängig, wie viele Standorte erstellt werden sollen, sollten diese gut über das 

Stadtgebiet verteilt werden 
• Für generationenübergreifende Anlagen wären Standorte in der Nähe von Senioren-

und Seniorinnenanlagen und Schulen denkbar
• erforderlicher baulicher Aufwand 

Als mögliche Standorte wurden betrachtet:
 
1. Realschule am Oberen Schloss 
- Räumliche Nähe zum Schlosspark 
- Innerstädtisch gelegen 
- Nutzung durch Schüle/-innen und außerhalb der Schulzeiten von Bürgern 
- Würde das Angebot der dortigen Turnhalle zusätzlich ergänzen 
- Nachteil: Eingeschränkte Nutzungszeiten durch Teilbetrieb 
- Kaum freie Fläche vorhanden, reicht höchstens für einzelne Geräte 
- Planungsrecht: FNP: Fläche für Gemeinbedarf, Schule; Geltungsbereich § 34 BauGB 

2. Entlang der Siegarena 
- Möglichkeit mehrere Stationen entlang der ohnehin vorhandenen Laufstrecke anzubringen 
- Strecke ist ca. 2,2 km lang 
- Würde die derzeitige Nutzung gut ergänzen 
- Zu prüfen: 
   o Ist der Platz dort ausreichend für die Geräte? Auch in Bezug auf die vorhandene Bö-
schung 
   o Ist eine Installation mit dem Überflutungsschutz vereinbar? 
- Planungsrecht: FNP: Grünfläche; Tendenziell eher Außenbereich nach § 35 BauGB 
 

3. Gilberg Richtung Flugplatz 
- Entweder als zentralen Punkt am Wanderparkplatz (roter Punkt) oder entlang der Strecke 
- Strecke ist etwa 800 m (rote Linie) 
- Planungsrecht: FNP: Fläche für Forstwirtschaft, Erholungsbereich; Außenbereich nach § 35 
BauGB 
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4. Entlang der Breitenbach in Kaan-Marienborn 
- Mehrere Grundstücke in städtischem Besitz 
- Räumliche Nähe zum Sportplatz ist von Vorteil 
- Nachteil: Strecke wäre recht kurz 
- Planungsrecht: FNP: Grünfläche, Erholungsbereich 
 

5. Bäumchesweg, Weidenau 
- Durch die Lage von mehreren Punkten erreichbar 
- Nähe zum Naherholungsgebiet 
- Ausreichend Fläche vorhanden 
- Planungsrecht: FNP: Grünfläche; B-Plan: Flächen für die Land- und Forstwirtschaft 

6. Kolpingstraße, Weidenau 
- Nähe zum Sportplatz erzeugt Synergien 
- Ausreichend Fläche vorhanden 
- Potentielle Nutzung durch die Schule 
- Planungsrecht: FNP: Grünfläche, Parkanlage ; B-Plan: Grünfläche, Spielplatz 

7. Oranienpark, Siegen 
- Nähe zum zukünftigen Universitätsstandort 
- Nachteil: Komplette Umgestaltung des Parks müsste im Zuge dessen umgesetzt werden 
- Planungsrecht: FNP: Flächen für den Gemeinbedarf, Mehrzweckhalle/Theater und Grünflä-
che, Parkanlage; B-Plan: Überbaubare Grundstücksfläche, Kommunikationszentrum und 
Grünfläche, Parkanlage 

8. Glückauf Kampfbahn, Weidenau 
- Ausreichend Fläche vorhanden 
- Nähe zur Sportanlage erzeugt Synergien 
- Zu prüfen: Welcher Standort passt bei dem Geländeprofil am besten? 
- Planungsrecht: FNP: Grünfläche, Sport- und Freizeitsportplatz; B-Plan: Grünfläche, Sport-
platz 

9. Hallenbad, Weidenau 
- Mögliche Standorte auf dem Parkplatz oder im südlichen Bereich am Siegufer 
- Würde das Ufer begehbar und zugänglich machen 
- Zu prüfen: Ist eine Installation mit dem Überflutungsschutz vereinbar? 
- Planungsrecht: FNP: Flächen für Gemeinbedarf, Hallenbad; Geltungsbereich nach § 34 
BauGB 

10. Kläranlage, Weidenau 
- Ausreichend Platz ist vorhanden 
- Innerstädtische Fläche mit großem Einzugsbereich 
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- Zu prüfen: Fläche kann aufgrund des Klärwerkes eigentlich nicht überbaut werden; ist eine 
Sportanlage damit vereinbar? 
- Je nach Gestaltung könnte die soziale Kontrolle hier nicht groß ausfallen 
- Planungsrecht: FNP: Sanierungsgebiet, Fernmeldewesen; B-Plan: Kerngebiet.

11. Blauwunderstraße, Wellersberg
- Ergänzung zum vorhandenen Kinderspielplatz und Bolzplatz; Weiterentwicklung zu einer 
generationenübergreifenden Spiel- und Sportanlage denkbar
- das Flächenpotential ist nicht ausreichend, neue Angebote würden zu Lasten der vorhan-
denen gehen
- Planungsrecht: FNP: Grünfläche, Spielplatz; Geltungsbereich nach § 34 BauGB

12. Kinderspielplatz Auf der Alm, Gosenbach
- Ergänzung zum vorhandenen Kinderspielplatz und Bolzplatz
- Planungsrecht: FNP: Grünfläche (Sport) ; Außenbereich nach § 35 BauGB

Die Betrachtung und Bewertung der verschiedenen Standortvorschläge führte zum Ergebnis, 
dass für zwei mögliche Standorte eine zeitnahe Umsetzbarkeit (Siegarena) bzw. eine Um-
setzbarkeit mit relativ geringem Aufwand (Kolpingstraße, Weidenau) angenommen wurde.

Erste Kostenschätzungen für diese beiden Standorte haben ergeben, dass mit Kosten je nach 
Ausstattung von rd. 50.000 € pro Anlage zu rechnen ist (Gerätekosten, Baukosten einschl. 
Fallschutz).

Parallel zu den Überlegungen zur Planung und Errichtung eines Parcours  hat das Land NRW 
den zweiten Aufruf im Förderprogramm " Moderne Sportstätte 2022" veröffentlicht. Geför-
dert werden in diesem Programm zeitgemäße Outdoorbewegungsräume zur Gesundheits-
vorsorge im Freien. Die Mittel werden über den Kreissportbund in Abstimmung mit dem 
Stadtsportverband vergeben. Die Höhe der Förderung beträgt 90 %, so dass ein Eigenanteil 
von  5000 € zu leisten wäre. Haushaltsmittel stehen zur Verfügung 
In einem  Abstimmungsgespräch zwischen dem Kreissportbund, dem Stadtsportverband und 
Vertretern der Stadt Siegen aus diversen beteiligten Bereichen, wurde als Ergebnis erreicht, 
dass ein geplanter Bewegungsparcours aus diesen Mitteln finanziert werden kann. Ein ent-
sprechender Antrag wird dem Stadtsportverband eingereicht. Eine endgültige Entscheidung 
über die Vergabe der Mittel erfolgt im Laufe des 1. Quartals 2022.

Planung und Bau einer derartigen Anlage kann von der Abteilung 4/6 -Grünflächen- mit einer 
entsprechenden Priorisierung in 2022 umgesetzt werden, um die in Aussicht gestellten För-
dermittel in Anspruch zu nehmen. Damit wäre die Finanzierung sichergestellt.

Unter Abwägung der verschiedenen Kriterien schlägt die Verwaltung vor, einen ersten Par-
cours am Standort "Siegarena" konkret zu planen und zu realisieren. Entlang der etablierten 
stadtnahen Laufstrecke und eines gut genutzten Geh- und Radweg erscheint dieser Standort 
als sehr gut geeignet. Die Verträglichkeit mit der Lauf- und Radstrecke im Hinblick auf den 
Platzbedarf muss noch geprüft werden, erscheint aber aufgrund der örtlichen Gegebenhei-
ten unproblematisch. Die topographischen Verhältnisse lassen eine zeitnahe Umsetzung mit 
relativ geringem baulichen Aufwand erwarten.



Vorlage Nr. VL 608/2021 Seite 5 / 5

Diese Anlage könnte die bestehenden Angebote am Häusling bzw. in der Grünanlage Bert-
ramsplatz ergänzen.
Eine weitere Anlage könnte bei entsprechendem Votum in den Folgejahren entstehen.

Finanzielle Auswirkungen  ja  nein

Gesamtkosten
der Maßnahme

50.000 €

jährliche Folgekosten

     

Finanzierung
Eigenanteil

5.000 € 

Finanzierung
objektbezogene
Einzahlungen

45.000 €  Fördermittel

Abstimmung
mit dem Kämmerer

ist erfolgt.

ist nicht erforderlich, 
da Haushaltsmittel 
im Haushaltsjahr zur 
Verfügung stehen.

Veranschlagung

im Finanzplan

     

im Ergebnisplan

     

Nein Ja, mit

     

Kostenträger/
Investitionscode
     
Sachkonto
     

Klimaschutz

Klimarelevanz

Nein 
Ja, positiv
Ja, negativ
Prüfbedarf

Veränderungen CO2-
Emissionen

erhebliche Reduktion
geringe Reduktion
geringe Erhöhung
erhebliche Erhöhung

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

Ja 
Nein
Unbekannt

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen?

Nein 
Ja 

Erläuterung Klimarelevanz

Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)

i.V.

gez.

Arne Fries
Stadtrat

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.




